
75. Historisches Schwaderlohschiessen 2021

Weisungen für den Militärwettkampf der Ter Div 4 

Der Militärwettkampf der Ter Div 4 (MWK) findet im Rahmen des zivilen, 
historischen Schwaderlohschiessens statt, welches an die Schlacht während des 
Schwabenkrieges von 1499 erinnert. Die Angehörigen aus Stäben und Truppen 
von Ter Div 4, der Pz Br 11 sowie von anderen Formationen (als Gäste) treffen 
sich zu einem ausserdienstlichen, kameradschaftlichen Schiessanlass. Sie 
messen sich in 3er-Gruppen im friedlichen Schiess-Gruppenwettkampf (Gewehr). 

1. Grundsätzliches und allgemeine Bestimmungen

a) Wettkampfdatum: Sonntag, 26. September 2021 (nachmittags).
Das Wettkampfbüro im Schützenhaus ist ab 12.00 Uhr geöffnet. Dort sind 
allfällige Mutationen zu melden sowie die Munition und Standblätter zu fassen.

b) Wettkampfort: Schiessanlage Bäärenmos, Neuwilen TG

c) Verantwortlicher Wettkampfkommandant:

Oberst i Gst Fabian Kapfhamer,
Chef Kantonaler Territorial Verbindungsstab Thurgau,
c/o Lindtlaw Anwaltskanzlei, Hauptstrasse 39, 8280 Kreuzlingen
Tel. (G.) 071 678 10 10, E-Mail: mwk@schwaderlohschiessen.ch

d) Der MWK basiert auf der zivilen Organisation des Schwaderlohschiessens.

e) Funktionäre und Wettkämpfer tragen die Uniform:
Dienstanzug 90, hohe Schuhe, ohne Stichwaffe und Gehörschutz.
Geschossen wird ohne Kopfbedeckung (Béret, Mütze, Schiesskappe, z.T. mit
Augenklappen etc.), ohne Handschuhe, das Tragen von Stirnbändern mit
Augenblenden sowie Schiessbrillen und Brillen mit Lochblenden, verstellbar in
Positionen und Lochgrössen, ist gestattet, ansonsten erlaubte Hilfsmittel
gemäss Hilfsmittelverzeichnis (Form 27.132d).
Nicht mehr Eingeteilte ohne Uniform haben sich gegen ein Depot von Fr. 50.-
auf dem Wettkampfbüro einzukleiden.

f) Die teilnehmenden Gruppen haben ein Startgeld von Fr. 80.- zu entrichten.
Die Überweisung des Startgeldes hat vor dem Wettkampf auf das Postkonto,
IBAN CH15 0900 0000 8502 5861 4, lautend auf Fabian Kapfhamer, mit
dem Stichwort „MWK Schwaderloh“ zu erfolgen.
Wer bis zum Wettkampftag das Startgeld nicht bezahlt hat, wird am Schiesstag
nur gegen Barzahlung zum Schiessen zugelassen.

2. Wettkampfordnung

a) Der Militärwettkampf wird als Gruppenwettkampf durchgeführt. Die Gruppe
umfasst 3 Schützen. Die Anzahl Gruppen pro Einheit oder Stab ist nicht
beschränkt. Die Gruppen haben geschlossen zum Wettkampf anzutreten.

b) Die Gruppe setzt sich aus Angehörigen des gleichen Stabes oder der gleichen
Einheit zusammen. Stabsangehörige können auch mit Gruppen unterstellter
Einheiten teilnehmen.

c) Ehemalige bilden eigene Gruppen oder können in Gruppen ihrer ehemaligen
Einheit eingegliedert werden.

d) Angehörige des GWK, der mil Sich und des kantonalen Polizeikorps bilden
eigene Gruppen innerhalb ihrer Formationen.



e) Die im Rahmen des Gruppenwettkampfes erzielten Resultate sind ebenfalls
massgeblich für die Erstellung der Einzelrangliste.

3. Teilnahmeberechtigung

a) Angehörige von aktiven militärischen Stäben und Einheiten (Ter Div 4, Pz Br
11 oder weiterer Verbände und Stäbe).

b) Angehörige der militärischen Schulen (RS, UOS, OS, MILAK usw.).

c) Aus der Wehrpflicht entlassene, ehemalige Angehörige der Gz Br 7 / F Div 7 /
Inf Br 7 oder Ehemalige anderer Thurgauer Formationen in Gruppen ihrer
letzten Einteilungsformation bzw. des Stabes, dem sie zuletzt angehörten.

d) Angehörige des GWK II, der mil Sich sowie des Polizeikorps des Kantons
Thurgau

e) kantonale, militärische Vereinigungen (OG, UOV, u.a)

f) Gruppen aus Stäben und Einheiten, die in enger Beziehung zum Kanton
Thurgau stehen

g) Als generelle Altersgrenze für die Teilnahmeberechtigung gilt das
zurückgelegte 65. Altersjahr

4. Anmeldung

a) Die Anmeldung muss mit entsprechendem Formular bis 1. September 2021 
an den Wettkampfkommandanten erfolgen. Gleichzeitig mit der Anmeldung 
ist das Startgeld einzubezahlen (Konto siehe Ziffer 1 f hiervor).

b) Ca. eine Woche vor dem Wettkampf erhalten die Gruppenchefs eine

Bestätigung mit der Scheibenzuweisung und allfällig notwendigen ergänzenden

Informationen.

5. Kategorieneinteilung

a) Militärkategorie: Gruppen gemäss 3a, b

b) Gästekategorie: Gruppen gemäss 3c, d, e, f

6. Waffen

a) Es wird mit der persönlichen Ordonanzwaffe geschossen.

b) Wer keine persönliche Waffe oder Leihwaffe besitzt, ist in der

Ordonnanzwaffenart frei.

7. Schiessprogramm

- 5 Schüsse stehend Distanz 170m Scheibe E 

- 5 Schüsse kniend Distanz 170m Scheibe F 

- 5 Schüsse liegend Distanz 120m Scheibe K 

Scheiben jeweils 4 Sekunden sichtbar, Schüsse einzeln gezeigt, keine 

Probeschüsse. 



8. Rangordnung

a) Es wird je eine Gruppenrangliste (Militär / Gäste) und eine Einzelrangliste (alle

Wettkampfteilnehmer) erstellt.

b) Gruppenrangliste

Das Total der geschossenen Treffer bestimmt den Rang. Bei gleichem Total

entscheiden bzw. entscheidet:

- die besseren Einzel-resultate

- das bessere Stehend-resultat der Gruppe

- das bessere Kniend-resultat der Gruppe

- das höhere Durchschnittsalter der Gruppe

c) Einzelrangliste

Das Total der geschossenen Treffer bestimmt den Rang. Unter den Schützen,

die das Maximum erzielen, findet ein Ausstich - gemäss den Bestimmungen für

das zivile Schwaderlohschiessen - statt. Ansonsten gilt:

- das bessere Stehend-resultat

- das bessere Kniend-resultat

- das höhere Alter

9. Auszeichnungen

a) Gruppenauszeichnung Militärkategorie: Die Siegergruppe erhält den

Wanderpreis der Ter Div 4. Dazu erhält jedes Teammitglied der erstplatzierten

Gruppe einen Einzelpreis, den es behalten darf.

b) Jedes Teammitglied der zweit- und drittplatzierten Gruppe erhält einen

Einzelpreis, den es behalten darf.

c) Gruppenauszeichnung Gästekategorie: Jedes Teammitglied der ersten drei

Gruppen erhält einen Einzelpreis, den es behalten darf.

d) Einzelauszeichungen: Die Kranzauszeichnung erhalten alle Schützen, welche

die im Schiessplan des historischen Schwaderlohschiessens festgelegte

Kranzlimite (11 Punkte) erreichen oder übertreffen.

e) Der Schütze mit dem höchsten Resultat aus beiden Kategorien (Militär und

Gäste) bzw. der Sieger im Ausstich ist Schwaderlohmeister im MWK. Er erhält

einen Karabiner – gestiftet vom Kanton Thurgau -  als Preis.

10. Rangverlesen

Das Rangverlesen ist für alle teilnehmenden Schützen eine Ehrensache. Es findet

ca. 1 Stunde nach Schiessende (in Uniform) statt.

11. Trainingsmöglichkeit

Für Militärschützen stehen die folgenden Trainings offen:

Schiessanlage Bäärenmos, Neuwilen/Schwaderloh

Samstag, 11. September 2021, von 10.00 bis 10.30 Uhr 

Mittwoch, 15. September 2021, von 17.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag, 18. September 2021, von 10.00 bis 10.30 Uhr 



12. Verschiedenes

a) Die Teilnahme am Wettkampf ist freiwillig. Es wird kein Sold

entrichtet und es kann kein Lohnersatzanspruch geltend gemacht

werden.

b) Militärversicherung: Die Teilnehmer und Funktionäre des MWK in

Uniform sind militärversichert.

Kreuzlingen, 14. Januar 2021 

Militärwettkampf Schwaderlohschiessen 

Der Wettkampfkommandant  

Oberst i Gst Fabian Kapfhamer 


